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R P BLIK ÖST 
BUNDESMINISTERIUM F 

Betr. : 

der 

f einer Vereinbarung gern. Art 
wischen dem Bund und dem Land 

ark über einen gemeinsamen H 
her-Rettungsdienst; 

eines Begutachtungsverfahren 

Gesetzentwu rf 
1Zt"", """"""',,i?/l ...... GEJ19f. ... . 

D.tum"d.E:.;,�,,:,.�f.t �"" ... _ ... _ 

Vert.iltL!:,lt�tJBBI 

as Bundesministerium für Inneres beehrt sich, in 

age den Ent��rf der bezeichneten Vereinbarung samt 

erungen zu übermitteln. 

n diesem Ent'wurf wurden die Ergebnisse des Modell­

hes in Salzhurg, die Erfahrungen des Hubschrauber­

gsdienstes in Kärnten und die im Begutachtungsver­

fahre. zu den Vereinbarungen gem. Art. 15a B-VG mit den 

Lände _ Salzburg 1..l..l1d Kärnten abgegebenen Stellungnahmen 

�ichtigt. 

bwohl in der Vereinbarung gern. Art. 15a B-VG zwischen 

d und dem Land Kärnten der Beitritt anderer Bundes-

vorgesehen ist, wurde hievon kein Gebrauch gemacht, 

Erfordernisse im Lande Steiermark und die Einbe-

g des Bundesheeres in einer eigenen Vereinbarung 

gern. rt. 15a B-VG besser berücksichtigt werden können. 

aher wurden folgende Bestimmungen der Vereinbarung 

mit Land Kärnten geändert bzw. ergänzt: 

§ 1 Erweiterung um die Aufgaben des Zivilschutzes, 

§ 1 Regelung der Weitergabe von Daten für Zwecke der 

Kostenerstattung, 

§ 3 BerJcksichtigung der Besatzung von Militärhub­

§ 4 

schraubern, 

Beistellung von zwei Hubschraubern, von denen einer 

ein Militärhubschrauber i�t, 

Modifizierung der Kostenverrechnung, 

Beistellung von zwei Rettlli�gsleitstellen. 
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Außerdem wurden die Regelungen über den Beitritt von 

anderen Ländern gem. Art. IV der Vereinbarung mit dem Land 

Kärnten in der Vereinbarung nicht aufgenommen. 

Es wird ersucht, allfällige Stellungnahmen bis späte­

stens 12.4.1985 dem Bundesministerium für Inneres zu über­

mitteln. Diese §�ellungnahmen wären außerdem in 25-facher 

Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates direkt zuzu­

leiten und das Bundesministerium für Inneres in der Stellung­

nahme hievon zu verständigen. Die Frist kann nicht erstreckt 

werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Exemplare 

des Entwurfes der Vereinbarung und der Erläuterungen zuge­

leitet. 

Beilagen: 

Ergeht an: 

1./ 

2./ 

3./ 

4./ 

5./ 

6./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

7./ 

Österreichische Präsidentschaftskanzlei 

Parlamentsdirektion 

Rechnungshof 

Volksanwaltschaft 

Verfassungsgerichtshof 

Verwaltungsgerichtshof 

1. Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

2. Bundesministerium für Bauten und Technik 

3. Bundesministerium für Finanzen 

4. Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 

5. Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

6. Bundesministerium für Inneres 

7. Bundesministerium für Justiz 

8. Bundesministerium für Landesverteidigung 

9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

10. Bundesministerium für soziale Verwaltung 

11. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 

12. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

13. Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 

7./ 14. Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 
(Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates) 

7./ 15. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

. 

r 

• 
-. 
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8. / 

8. / 

8./ 

8. / 

8. / 

9./ 

10. / 

11./ 

12./ 

13./ 

13. / 

13. / 

13. / 

13. / 

13. / 

13. / 

13. / 

13. / 

14. / 

- 3 -

1. Bunde Kanzleramt - Sektion I 

2. Bunde anzleramt - Sektion 11 

3. Bunde kanzleramt - Sektion 111 

4. Bunde kanzleramt - Sektion IV 

5. Bunde kanzleramt Sektion V 

Sekre ariat Frau Staatssekretär DOHNAL 

Idirektion der Österreichischen Bundesforte 

Idirektion der Österreichischen Bundesbar�en 

Idirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 

1. Amt d r Burgenländischen Landesregierung 

2. Amt d r Kärntner Landesregierung 

3. Amt d r Niederöstern:ichischen Landesregierung 

·4. Amt d r Oberösterreichischen Landesregierung 

5. Amt d r Salzburger Landesregierung 

6. Amt d r Steiermärkischen Landesregierung 

7. Amt d r Tiroler Landesregierung 

8. Amt d r Vorarlberger Landesregierung 

9. Amt d r Wiener Landesregierung 

Verbi dungs stelle der Bundesländer beim Amt der Nieder-

öster eichischen Landesregierung 

15. /  Daten chutzrat, z. H. des Büros der Datenschutzkommission 

und d s Datenschutzrates 

16. / Daten chutzkommission, z. H. des Büros der Datenschutz­

kommi sion und des Datenschutzrates 

17. / Gesch· ftsführung des Familienpolitischen Beirates beim 

Bunde ministerium für Finanzen 

18. / Herrn o. Univ. Prof. Dr. Fritz SCHÖNHERR 

19. / Öster eichischen städtebund 

20./ Öster eichischen Gemeindebund 

21. / Bunde kammer der gewerblichen Wirtschaft 

22. / Öster eichischen Arbeiterkammertag 

23. / Präsi entenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 

24. / Öster eichischen Landarbeiterkammertag 

25. / Öster eichischen Rechtsanwaltskammertag 

26. / 1. Recht anwaltskammer für Kärnten 

26. / 2. Oberö terreichische Rechtsanwaltskammer 

26. / 3. Salzb rger Rechtsanwaltskammer 

26. / 4. Steie ärkische Rechtsanwaltskammer 

26. / 5. Tirol r Rechtsanwaltskammer 

26. / 6. Vorar berger Rechtsanwaltskammer 

26. / 7. Recht anwaltskammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
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27./ 

28./ 

29. 

30./ 

31./ 

32. 

33./ 

34./ 

35./ 

36./ 

37./ 

38./ 

39./ 

40./ 

41./ 
42./ 
43./ 

44./ 

45./ 
46./ 

47./ 
48. / 

49./ 

50./ 

51./ 

52./ 

53./ 

54./ 

55./ 

56./ 

57./ 

58./ 

59. / 

60./ 

- 4 -

Österreichische Notariatskammer 

Österreichische Patentanwaltkammer 

Österreichische Ärztekammer 

Österreichische Dentistenkammer 

Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 

Österreichische Apothekerkammer 

Bunde singenieurkamme r 

Kammer der Wirtschaftstreuhänder 

Österreichische Hochschülerschaft 

Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 

Vereinigung österreichischer Industrieller, z. H. Herrn 

Dr. HOBLER 

Österreichischen Gewerkschaftsbund 

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, z. H. Herrn Regierungs­

rat Amtsdirektor Rudolf SOMMER 

Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes, z. H. Herrn LAbg. Rudolf PÖDER 

Hauptverband 'der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Österreichische Bischofskonferenz 

Österreichischen Bundestheaterverband 

Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Personals 

Österreichische Rektorenkonferenz 

Verband der Professoren Österreichs 

Österreichische Normungsinstitut 

Österreichischer Bundesjugendring 

Verband österreichischer Zeitungsherausgeber 

Bundessportorganisation 

Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe Öster­

reichs 

Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs 

Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub 

Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 

Österreichisches Rotes Kreuz 

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark 

Österreichischer Bergrettungsdienst, Landesleitung Steiermark 

Landesfeuerwehrverband für Steiermark 

Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit 

12. März 1985 

Für den Bundesminister: 

Dr. HERMANN 
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Bundesministerium für Inneres 

Abteilung m/4 12. 3. 1985 

zu Zl. 11.19 /6-III/4-85 

E N T W U R F 
=================== 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem 

Land Steie rk über einen gemeinsamen Hubschrauber-Rettungs­

dienst. 

Der Bund, 

Steiermark, 

Vertragspart 

einbarung z 

treten dur.ch die Bundesregierung, und das Land 

ertreten durch den Landeshauptmann, in der Folge 

ien genannt, sind übereingekommen, folgende Ver­

schließen: 

Artikel I 

Zweck und Ziel 

� 1. ( 1 ) Die Vertragsparteien kommen überein, nach Maßgabe 

Bestimmungen zur Verbesserung der Notfallsversor­

gung nach U ällen und Erkrankungen sowie zur Hilfeleistung 

bei Gemeinge ahr und als Vorsorge für Aufgaben des Zivilschutzes, 

gemeinsam ei en Hubschrauber-Rettungsdienst im Land Steiermark 

einzurichte 

beim Betrie 

dem Hauptve 

Die Vertragsparteien werden bei der Errichtung und 

des gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienstes mit 

and der österreichischen Sozialversicherungsträger, 

mit "rsorgeeinrichtungen und mit anderen Organisationen, 

die zur Mit °rkung bereit sind, eine Zusammenarbeit anstreben. 
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(3) Die Vertragsparteien werden die Daten über den Betrieb 

des Hubschrauber-Rettungsdienstes, einschließlich personenbe­

zogener Daten über Personen, denen Hilfe geleistet wurde (Vor-

und Zuname, Geburtsdatum, Nationalität, Anschrift, Art der Ver­

letzung oder Krankheit, Art der Hilfeleistung, Sozialvers..i.che­

rungsträger und Krankenanstalt, in die die Einlieferung erfolgte ), 

soweit es zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine wesentliche Voraus­

setzung ist, verarbeiten und einander übermitteln. Darüber hinaus 

können solche Daten an Sozialversicherungsträger und andere Kosten­

träger zum Zwecke der Kostenerstattung in dem hiefür unerläßlichen 

Umfang weitergegeben werden. 

Aufgaben 

§ 2. Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird folgende Aufgaben 

besorgen: 

1. Rettungsflüge bei Unfällen und anderen medizinischen Notfällen, 

wenn die no��endige Hilfe auf keinem anderen Weg oder sonst 

nur mit medizinisch nicht vertretbarer Verzögerung oder 

unzureichend erbracht werden kann; 

2. Ambulanzflüge bereits medizinisch versorgter Patienten aus 

einem Krankenhaus in ein anderes, wenn die Verlegung aus me­

dizinischen Gründen notwendig ist und anders nicht durchge­

führt werden kann; 

3. Transportflüge zur Beförderung von Arzneimitteln, Blutkonser­

ven, Organen für Transplantationen oder medizinischem Gerät 

u.dgl. in Akutfällen; 

4. andere Flüge zur Ersten-Hilfe-Leistung bei Unglücksfällen und 

Gemeingefahr zum Schutze des Lebens, der Gesundheit und der 

Sicherheit von Menschen. 

Organisation 

§ 3. Die Vertragsparteien werden den Hubschrauber-Rettungsdienst 

insbesondere nach folgenden Grundsätzen einrichten: 

1. Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird de� bodengebundenen 

Rettungsdienst, insbesondere zur Versorgung schwer zugänglicher 

Gebiete ergänzen. 
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zung des Rettungs-Hubschraubers wird aus dem Piloten 

der Regel aus dem Arzt, dem Sanitäter ßowie bei Mili­

raubern zusätzlich aus dem Bordtechniker bestehen; bei 

gem. § 2 Z 4 werden Flugbeobachter oder Flugretter, 

- oder sonstigen Spezialeinsätzen werden Flugretter 

gsspezialisten verwendet werden. Die Zusammen-

er Besatzung wird sich im Einzelfall nach den ein­

satztec ischen und medizinischen Erfordernissen richten. 

a) iloten werden nur Beamte der Bundesgendarmerie und 

stoffm 

spolizei (Sicherheitswache), die den Berufs-Hubschrauber­

hein besitzen, sowie Militär-Hubschrauberführer einge­

en. Diese Piloten müssen mit den Auswirkungen des 

(Beschleunigung, Druckänderungen, Vibrationen, Sauer-

eI) auf den menschlichen Organismus vertraut sein und 

HochgebOrgseinsätze oder sonstige schwierige Bergungen unter 

Anwend g der eingeführten Flugrettungstechniken durchführen 

können. 

b) Als Ärzte werden nur solche Personen eingesetzt werden, 

die zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 

praktis her Arzt oder als Facharzt eines je nach Art des Fluges 

(§ 2 Z bis 4) in Betracht kommenden klinischen Sonderfaches 

berecht gt sind, die über besondere Kenntnisse in der Flug­

rettung technik verfügen und die an Bord mitgeführten medi­

zinisch n Geräte bedienen können. 

c) Als Sanitäter werden Angehörige des Krankenpflegefachdienstes 

oder de Sanitätshilfsdienstes eingesetzt werden, die ent­

spreche d ihrer Ausbildung befähigt sind, während des Fluges 

pfleger sche Maßnahmen bzw. Hilfsmaßnahmen auszuführen, lebens­

bedrohl che Situationen zu erkennen und nichtärztliche lebens­

rettend Sofortmaßnahmen fachge� durchzuführen. Sie müssen 

it den Auswirkungen des Fliegens (Beschleunigung, 

erungen, Vibrationen, Sauerstoffmangel) auf den mensch­

lichen rganismus von Verletzten (Kranken) vertraut sein und 

über be ondere Kenntnisse in der Flugrettungstechnik verfügen. 
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d) Als Flugbeobachter werden Beamte der Bundesgendarmerie 

und der Bundespolizei (Sicherheitswache) eingesetzt werden, 

die für den Einsatz von Luftfahrzeugen bei der Vollziehung 

sicherheitspolizeilicher Aufgaben ausgebildet und befähigt 

sind, auch an Hilfeleistungen mit Hubschraubern mitzuwirken. 

e) Als Flugretter werden Personen mit anerkannter alpin­

technischer Qualifikation und besonderer flugrettungstech­

nischer Ausbildung eingesetzt werden, die befähigt sind, an 

Hubschraubereinsätzen mit schwierigen und insbesondere alpi­

nen Bergungen mitzuwirken. 

f) Als Ber�ezialisten werden Personen eingesetzt wer­

den, die auf Grund ihrer Ausbildung und Be�ahigung am Not­

fallort besondere Tätigkeiten ausfUhren können, wie insbe­

sondere Mitglieder der Feuerwehr, des Bergrettungsdienstes 

und der Alpinen Einsatzgruppen der Bundesgendarmerie, Lawi­

nenhundefUhrer, Rettungstaucher. 

Pflichten des Bundes 

§ 4. Der Bund verpflichtet sich, 

1. eine Flugeinsatzstelle des Bundesministeriums für Inneres 

beizustellen, die die An�enfür Aufgaben gem. § 2 Z 4 

zu erfassen, den Hubschraubereinsatz zu organisieren und 

mit den Sicherheitsdienststellen zu koordinieren hat; 

2. einen Rettungshubschrauber im Raume Graz und einen Rettungs­

hubschrauber im Raume AigenjEnnstal bereitzustellen, diese zu 

warten, alle logistischen Maßnahmen wahrzunehmen und während der 

Wartung für Ersatz zu sorgen; 

3. den Flugbetrieb durchzuführen und hiezu die Piloten sowie 

die Infrastruktur beizustellen; 

4. Aufzeichnungen über den Flugbetrieb und den technischen Be­

trieb zu fUhren, diese automationsunterstutzt auszuwerten, 

die Betriebskosten zu ermitteln und mit den Kostenträgern zu 

verrechnen; 

5. Flugbeobachter und Flugretter für Aufgaben gem. § 2 Z 4, ins­

besondere für alpine oder sonstige schwierige Hilfeleistungen 

und Bergungen nach Bedarf beizustellen; 

. .  
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Pflichten des Landes 

§ 5. Das Land verpflichtet sich, 

1. eine Ret ungsleitstelle im Raume Graz und eine Rettungs-

2. 

leitstel e im Raume Liezen beizustellen, die die 

Notfälle zu erfassen, den Hubschraubereinsatz für Aufgaben 

nach § 2 Z 1 bis 3 anzufordern und mit dem bodengebundenen 

Rettungs ienst zu koordinieren hat, und für deren 

Betrieb 

onierungsvoraussetzungen für die Rettungshubschrau­

haffen ( Hangarierung, Aufenthaltsräume für die Be­

satzung, Betankungs- und Bodengeräte ); 

3. Flugrett gsärzte und Sanitäter während der Zeit der Bereit-

materia 

4. Aufzeic 

der Rettungshubschrauber beizustellen, für die 

d Betreuung der medizinischen Ausrüstung der Hub­

zu sorgen sowie die Medikamente und das Sanitäts-

Hilfeleistungen zu führen und die­

rettungstechnischen Kriterien auszuwerten; 

5. Bergung spezialisten insbesondere der Bergrettung und der 

Feuer..,e r für alpine oder sonstige schwierige Hilfeleistungen 

und Ber gen nach Bedarf beizustellen; 

Kostentragung des Bundes 

§ 6. (1 Die Kosten für die Besorgung der Aufgaben gern. § 4 

sind vom B' d aufzubringen. 

(2 Der Bund wird die Beteiligung an diesen Kosten 

durch priva rechtliche Verträge mit den in Betracht kommenden 

Körperschaf en und juristischen Personen ( Hauptverband der 

österreichi chen Sozialversicherungsträger, Krankenfürsorge­

einrichtung n, Sozialhilfeträger, Verband der Versicherungs­

unternehmen Österreichs, Kraftfahrervereinigungen, alpine 

Vereine und ähnliche ) durch Vereinbarung von Jahrespauschal­

summen oder individuellen Kostenersätzen regeln. 
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Kostentragung des Landes 

§ 7. (1) Die Kosten für die Besorgung der Aufgaben 

gem. § 5 sind vom Land aufzubringen. 

(2) Das Land wird die Erfüllung von Aufgaben 

gem. § 5 oder die Beteiligung an seinen Kosten durch pri­

vatrechtliche Verträge mit Rettungsorganisationen, mit 

Krankenanstalten und anderen zur Mitarbeit bereiten Organi­

sationen regeln. 

Artikel 11 

Diese Vereinbarung tritt 30 Tage nach Ablauf des Tages 

in Kraft 

a) an dem die nach der Landesverfassung erforderlichen 

Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind 

und beim Bundeskanzleramt die Mitteilung des Landes 

darüber vorliegt sowie 

b) an dem die nach der Bundesverfassung erforderlichen 

Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. 

Das Bundeskanzleramt wird dem Land die Erfüllung der 

Voraussetzungen nach lit. b) mitteilen. 

Artikel 111 

Diese Vereinbarung kann von den Ve�ragsparteien frühestens 

drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten schriftlich gekündigt werden. 

Eine Kündigung wird sechs Monate nach ihrem Einlangen beim Ver­

tragspartner wirksam. 

.' 
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Artikel IV 

Diese V reinbarung wird in zwei Urschriften ausgefertigt. 

Je eine Ausf rtigung wird beim Bundeskanzleramt und beim Amt 

der Steiermä kischen Landesregierung hinterlegt. 

Geschehen in • • • • • • • • • • • • • •  am • • • • • • • • • • • • • •  

Für den Bund gemäß Beschluß der 
Bundesregie g (vorbehaltlich ) 
der Genehmi des Nationalrates: 

Für das Land: 
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V O R  B L A T T 
====================== 

1. Problem: 

Zur erbesserung der ärztlichen Versorgung von Not­

fallpati ten, zur Hilfeleistung bei drohenden Gefahren 

und als orsorge für Aufgaben des Zivilschutzes ist als 

Ergänzun der bodengebundenen Hilfs- und Rettungsdienste 

die Erri htung eines planmäßigen Hubschrauber-Rettungs­

dienstes erforderlich. 

2. Ziel: 

Der Bund und die Länder sollen mit Unterstützung der 

sicherungsträger und anderer Kostenträger (Ver-

en, Kraftfahrervereinigungen u.a. ) sowie durch 

der Hilfs- und Rettungsorganisationen einen ein­

heitlich n bundesweiten Hubschrauber-Rettungsdienst errichten 

und betr iben. 

3. Inhalt: 

4. 

Die rechtliche Fundierung dieser Zusammenarbeit, insbe­

sondere er Tätigkeitsbereich, die Orga�isation, der Aufga­

benbere"ch des Bundes und des Landes sowie die Kostentragung. 

Alterna 

Di 

Hubschr 

schafte 

durch e 

private 

für die 

Erfordernisse für einen einheitlichen bundesweiten 

uber-Rettungsdienst, der allen von den Gebietskörper­

gestellten Anforderungen entspricht, können nur 

Zusammenwirken von öffentlichen Körperschaften und 

Organisationen erfüllt werden. Dies gilt insbesondere 

Hilfeleistungen bei drohenden Gefahren und für die 

Vorsorg n im Bereich des Zivilschutzes. 
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5. Kosten: 

Das Bundesministerium für Inneres und das Bundesmini­

sterium für Landesverteidigung werden das Flugpersonal 

(Piloten, Techniker, Flugbeobachter und Flugretter) und die 

vorhandene Infrastruktur beistellen. 

Das Land Steiermark wird die Kosten für den Rettungs­

und Sanitätsbereich aufbringen. 

Die Sozialversicherungsträger, die Kraftfahrervereini­

gungen und andere Kostenträger werden die Betriebskosten 

für die Rettungshubschrauber finanzieren. 

.> 
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Die 

lich erf 

bern des 

dienst i 

Die 

sonal (p 
Betriebs 

res - Fl 

E r 1 ä u t e r u n  g e n  
========================= 

Allgemeines 

Vereinbarung ist notwendig, um die verfassungsrecht­

rderliche Grundlage für den Einsatz von Hubschrau­

Bundes für einen planmäßigen Hubschrauber-Rettungs­

Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark zu schaffen. 

soll die Ausnützung vorhandener Kapazitäten an Per­

loten, Techniker u. a. ) und Anlagen (Hubschrauber, 

inrichtungen u.a.) des Bundesministeriums für Inne­

olizei und Flugrettungsdienst - und des Bundes­

ums für Landesverteidigung für Aufgaben des Landes 

gswesen ermöglichen. 

anzuschaffende zivile Hubschrauber und Betriebsein­

n, die den Anforderungen eines planmäßigen Hubs�hrau­

gsdienstes zu entsprechen haben, sollen dann sowohl 

für Aufg ben des Bundes gemäß Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG, insbe-

verwend 

Di 
bunge A 

Abs. 1 

ür unerläßliche Hilfeleistungen, für Aufgaben des 

tzes und für Aufgaben des Landes im Rettungswesen 

und dadurch besser ausgenützt werden. 

Vereinbarung bindet auch Organe der Bundesgesetzge-

s diesem Grund ist die Vereinbarung gemäß Art. 15a 

-VG von der Bundesregierung mit Genehmigung des 

rates abzuschließen. Da die Vereinbarung keine ver­

ändernden Bestimmungen enthält, ist Art. 50 Abs. 3 B-VG 

Genehmigung durch den Nationalrat nicht anzuwenden. 

in der Vereinbarung geregelten Angelegenheiten be­

treffen auf Bundesebene gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 des Bundesmini-

sterie 

desmini 

Di 

und Art 

esetzes 1973 vorwiegend den Wirkungsbereich des Bun­

teriums für Inneres. 

Beistellung von Militärhubschraubern durch das Bundes­

für Landesverteidigung gründet sich auf die Art. 79 

22 B-VG. Die organisatorischen Maßnahmen, die aus dieser 

Beistel ung erforderlich sind, werden zwischen dem Bundesmini­

sterium für Inneres und dem Bundesministerium für Landesvertei­

digung ereinbart werden. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I § 1 

Anlaß fUr den Abschluß der Vereinbarung sind die BemU­

hungen von Körperschaften und Organisationen einen plan­

mäßigen Hubschrauber-Rettungsdienst in Österreich einzu­

führen, und die Entschließungen des Nationalrates vom 

10. 12. 1981 Uber die Prüfung der Möglichkeit zur Schaffung ge­

setzlicher Voraussetzungen fUr die KostenUbernahme von Hub­

schraubertransporten (gemeint sind Hubschrauber-RettungsflUge) 

und vom 15. 12. 1982, mit der die Bundesregierung ersucht worden 

ist, aufgrund der im Zuge des Salzburger Pilotprojektes ge­

sammelten Erfahrungen die rechtlichen Voraussetzungen fUr 

einen schrittweisen und raschen Aufbau eines bundesweit durch­

organisierten Einsatzes für einen Hubschrauber-Primärrettungs­

dienst durch den Abschluß entsprechender Verträge mit den län­

dern gemäß Art. 15a B-VG sowie im Einvernehmen mit den Trägern 

der Sozialversicherung zu schaffen. 

Diese Initiativen stutzen sich auf Erkenntnisse in der 

Bundesrepublik Deutschland, wo vom Bundes-Innenministerium in 

Zusammenarbeit mit den Ländern und Sozialversicherungsträgern 

im Rahmen des Katastrophenschutzes ein das ganze Staatsgebiet 

umfassender Hubschrauber-Rettungsdienst eingerichtet worden 

ist. Dort wurde auch die Erfahrung gemacht, daß ein leistungs­

fähiger bundesweiter Hubschrauber-Rettungsdienst, der alle von 

den Gebietskörperschaften gestellten Anforderungen erfUllt, nur 

von öffentlichen Institutionen geführt werden kann. 

Das wesentliche Ziel eines Hubschrauber-Rettungsdienstes 

ist das rasche Heranbringen von Einsatzpersonal (Arzt, Sani­

täter, Flugretter, Bergungsspezialisten) mit der notwendigen 

Ausrüstung an den Notfallort, die Hilfeleistung am Notfallort 

und der Transport von Notfallpatienten in das nächstgelegene 

fachlich zuständige Krankenhaus. 

Dies bewirkt eine wesentliche Verminderung von Unfalls­

folgen, eine Verbesserung der Heilung und dadurch einen volks­

wirtschaftlichen Nutzen, der nach einer Kosten-Nutzen-Analyse 

in der Bundesrepublik Deutschland dem 5, 48-fachen Kostenwert 

des Hubschrauber-Rettungsdienstes entsprechen soll. 
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Zu Art. I 

im Sinne dieser Bestimmungen zählen wegen 

hl vom Interesse als auch von der Eignung her -

Uberörtlic n Charakters nicht zu den Angelegenheiten des 

eigenen Wi gsbereiches der Gemeinden gem. Art. 118 

Abs. 2 B-V , wohl aber zu den Angelegenheiten des Rettungs­

wesens gem. Art. 10 Abs. 1 Z 12 B-VG in Verbindung mit 

Art. 15 B- , welche in den selbständigen Wirkungsbereich 

der Länder allen. 

Ret sflüge werden zum Heranbringen von Rettungsper-

wendigen A 

Notfallpat 

Verkehrs-, 

in sonstig 

nicht rech 

durchgefUh 

Zu Art. I 

ter Patien 

Einrichtun 

in ein Kr 

eignet ist. 

Krankenans 

zuständige 

stellen is 

Verlegung 

Fluges ist 

stätigen. 

, Sanitäter, Bergungsspezialisten) mit der not-

rüstung an den Notfallort, zur Versorgung von 

nten oder zum Transport von Notfallpatienten 

olgen dann, wenn die ärztliche Versorgung nach 

rbeits-, Sport- und Touristikunfällen, Unfällen 

Bereichen und bei akuten Erkrankungen anders 

eitig, nicht zweckmäßig oder überhaupt nicht 

werden kann. 

dienen der Verlegung medizinisch versorg­

en aus einem Krankenhaus, dessen Kapazität oder 

für die definitive Versorgung nicht ausreicht, 

für die Weiterbehandlung besser ge-

lüge werden nur nach Anforderung von Ärzten oder 

lten durchgeführt, wobei vorher mit dem leistungs­

Sozialversicherungsträger das Einvernehmen herzu-

• Dies gilt nicht bei Notfällen, wenn eine sofortige 

edizinisch notwendig ist. Die Notwendigkeit des 

om Anforderer unter Anführung der Gründe zu be-
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Zu Art. I § 2 Z 3. 

TransportflUge zur Beförderung von Arzneimitteln, Blut­

konserven, Organen fUr Transplantationen oder von medizini­

schem Gerät u. dgl. setzen eine Anforderung der fUr das Ge­

sundheits- und Rettungswesen zuständigen Behörden, Organisa­

tionen oder Krankenanstalten voraus. Sie werden nur dann 

durchgeführt, wenn der Zweck anders als durch den Hubschrau­

bereinsatz nicht erreicht werden kann. 

Zu Art. I § 2 Z 4. 

Zu den anderen FIUgen im Sinne dieser Bestimmung zählen 

insbesondere FlUge zur Suche nach Abgängigen, zur Rettung von 

Personen aus besonderer Gefahr, fUr Such- und Rettungsmaßnahmen 

in Flugnotfällen, fUr Maßnahmen des Zivilschutzes und zur Er­

fUllung ähnlicher Sicherheitsaufgaben. 

Hiezu zählen auch Hilfeleistungen nach UnglUcksfällen im 

Gebirge sowie die Beförderung von Personen bis ins Tal. 

Diese Hilfeleistungen fallen gem. Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG 

(Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher­

heit) in die Zuständigkeit des Bundes. 

Zu Art. I § 3 Z 1. 

Der Hubschrauber-Rettungsdienst wird insbesondere dann 

eingesetzt, wenn die lebensbedrohende Gefahr mit anderen Mit­

teln nicht zweckmäßig abgewendet werden kann, wenn wegen des 

Grades der Verletzung (Erkrankung) die Versorgung durch einen 

Arzt am Notfallort erforderlich ist, wenn Rettungsfahrzeuge 

nicht zum Notfallort gelangen können oder wenn der Patient 

wegen seines Zustandes nur mit Hubschraubern befördert wer­

den kann. 

Alle Orte innerhalb eines �nsradius von 50 km sind in 

ca. 16 Minuten, jene innerhalb von 70 km in ca. 22 Minuten er­

reichbar. In Einzelfällen sind auch RettungsflUge Uber weitere 

Entfernungen erforderlich. 

AmbulanzflUge gehen in den meisten Fällen Uber diese Ent­

fernungen hinaus. 

• 

135/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 17 von 23

www.parlament.gv.at



- 5 -

Zu Art. I Z 2. 

Zusammensetzung der Besatzung im Einzelfall sind 

die einsat technischen und medizinischen Erfordernisse ent­

scheidend. 

Die e 

des Bundes 

für Landes 

Durchfüh 

die 

satztechnischen Erfordernisse sind durch Erlässe 

inisteriums für Inneres bzw. des Bundesministeriums 

erteidigung geregelt. Der Pilot ist für die sichere 

g des Fluges verantwortlich und entscheidet über 

rieblichen Belange. 

Die m dizinischen Erfordernisse bestimmt bei Rettungs­

flügen der eingesetzte Arzt. Bei Ambulanzflügen hat der den 

Flug anfo emde Arzt die medizinischen Erfordernisse bei 

der !nfo rung bekanntzugeben und die Durchführung mit dem 

den Flug gleitenden Personal abzusprechen. 

a) Da die Luftfahrzeuge des Bundesministeriums für Inneres 

und die M" itärluftfahrzeuge überwiegend für Sicherheitsauf­

darmerie, 

heeres vo 

b) u. c) 

für militärische Zwecke verwendet werden, sind als. 

besonders ausgewählte Bedienstete der Bundesgen­

(Sicherheitswache) und des Bundes-

ie für Rettungsflüge vorgesehenen Ärzte und Sani-

täter sin vom Land im Einvernehmen mit der Ärztekammer und 

den zust"" digen Rettungsorganisationen zu nominieren. 

e) sbildung, Weiterbildung und Anerkennung der Flug-

retter e folgt durch das Bundesministerium für Inneres, bzw. 

für den E nsatzbereich des Militärhubschraubers durch das 

Bundesmin sterium für Landesverteidigung. 

Zu Art. I 4 Z 1. 

Die lugeinsatzstelle (FESt. ) ist eine Außenstelle des 

EMfI. Der Dienstbetrieb ist durch die "Vorschrift über die 

Organisat on der Flugeinsatzstellen" und durch die "Allge­

meine Die stanweisung für den Dienstbetrieb bei den Flugein­

satzstell n" geregelt. 
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Die Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen 

haben Hubschrauber für ihre Aufgaben gema § 2 Z 4 bei der 

FESt. Graz anzufordern, welche auf Grund der jeweiligen 

Einsatzbedingungen den für den Bedarfsfall am besten geeig­

neten Hubschrauber einsetzen wird. 

Rettungsflüge (§ 2 Z 1) und Flüge für erste Hilfeleistun­

gen (§ 2 Z 4) zur Erhaltung menschlichen Lebens haben nach den 

bestehenden Dienstanweisungen vor allen anderen Flügen Vorrang. 

Zu Art. I § 4 Z 2. 

a ) Der Rettungshubschrauber für den Raum Graz wird vom Bun­

desministerium für Inneres beigesteIlt und betrieben werden und 

soll auf Grund seiner Bauart und Ausrüstung den Erfordernissen 

eines Hubschrauber-Rettungsdienstes entsprechen. 

Um die Finanzierbarkeit zu sichern, soll ein Hubschrauber 

eingesetzt werden, der dem Verwendungszweck entspricht und mit 

dem kleinstmöglichen Aufwand betrieben werden kann. 

Kompromisse zwischen flugbetrieblichen und medizinischen 

Wunschvorstellungen sind daher notwendig. 

Für die Zeit der Wartung oder Reparatur des Rettungs­

hubschraubers oder bei sonstigem dringenden Bedarf, wird das 

Bundesministerium für Inneres einen anderen Hubschrauber für 

Rettungsflüge bereitstellen. Dieser Hubschrauber ist für fall­

weise Rettungsflüge ausgerüstet. 

b ) Als Rettungshubschrauber für den Raum Aigen wird vom 

Bundesministerium für Landesverteidigung ein Militärhubschrau­

ber auf dem Militärflugplatz Aigen/E. beigesteIlt und betrieben 

werden. 

Dieser Hubschrauber wird so ausgerüstet werden, daß er dem 

Verwendungszweck als Rettungshubschrauber entspricht. 

Für die Zeit der Wartung oder Reparatur dieses Rettungs­

hubschraubers wird das Bundesministerium für Landesverteidigung 

einen Militärhubschrauber für Rettungsflüge bereitstellen. Die­

ser Hubschrauber ist für fallweise Rettungsflüge ausgerüstet. 

.. 
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Zu Art. I 

Für d n Flugbetrieb und die damit verbundenen Erforder­

nisse werd n neben dem Luftfahrtrecht die im Bundesministerium 

für Innere und im Bundesministerium für Landesverteidigung be­

stehenden " ternen Weisungen über den Einsatz von Luftfahr­

zeugen und den Dienstbetrieb gelten. Die für Hubschrauber­

Rettungsfl"ge erforderliche Infrastruktur (Nachrichtensystem, 

Flugbetrie s- und Informationsdienst, Wetterbeobachtungsstellen) 

sind beim desministerium für Inneres und Bundesministerium 

für Landes erteidigung vorhanden. 

Zu Art. I 

meinen sta 

des Betrie 

Bund - Lan 

des Flugbetriebes wird neben den allge­

istischen Auswertungen insbesondere die Kosten 

es umfassen, wobei diese nach den Kompetenznormen 

und nach den Leistungsverpflichtungen der ver-

schiedenen ozialversicherungsträger aufgeschlüsselt werden. 

Die statis ische Auswertung und die Verrechnung der Betriebs­

kosten mit en Kostenträgern wird vom Bundesministerium für 

Inneres au für den eingesetzten Militärhubschrauber vorge­

nommen wer 

Zu Art. I 

dienststel 

Bedarf übe 

Weite 

dem Militä 

als Flugret 

Zu Art. I 

richtenmitt 

stellung de 

die Notfäll 

der Rettun 

bachter und Flugretter werden von den Sicherheits-

n für Aufgaben gem. § 2 Z 4 bereitgehalten und bei 

Anforderung der Flugeinsatzstelle beigesteIlt werden. 

werden für Einsätze mit Militärhubschraubern auf 

lugplatz Aigen im Ennstal qualifizierte Personen 

er bereitgestellt werden. 

sind mit den erforderlichen Nach­

In auszustatten und während der Zeit der Bereit­

Rettungshubschrauber besetzt zu halten. 'Sie haben 

gern. § 2 Z 1 bis 3 zu erfassen und den Einsatz 

hubschrauber hierfür anzufordern. 
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Diese Einsätze werden insbesondere von den Hilfs- und • 

Rettungsorganisationen, von Sicherheitsdienststellen, von Kraft-

fahrerorganisationen, von Ärzten und von Krankenanstalten ange- -� 

sprochen werden. 

Die Anforderungen der Rettungsleitstelle Graz werden an die 

FESt. Graz, jene der Rettungsleitstelle Liezen an die Einsatz­

zentrale des Armeekommandos gerichtet werden. 

Zu Art. I § 5 Z 2. 

Die Rettungshubschrauber sollen so stationiert werden, daß 

sie innerhalb kürzester Zeit nach der Alarmierung starten können. 

Daher sind die Aufenthaltsräume für die Besatzung im Nahbe­

reich der Hubschrauber-Standplätze vorzusehen. 

Die Versorgung der Rettungshubschrauber soll weitest­

gehend vom Betriebsdienst des Flugplatzes unabhängig sein 

(Hangardienst, Tankdienst), um die Einsatzbereitschaft nicht 

zu beeinträchtigen. 

Die Bereitschaftsräume für die Hubschrauber-Besatzung sol­

len in das Nachrichtensystem des Landesverbandes des ÖRK 

und der Sicherheitsbehörden und Sicherheitsdienststellen ein­

bezogen werden. 

Zu Art. I § 5 Z 3. 

Die Beistellung der Ärzte und Sanitäter für den Hub­

schrauber-Rettungsdienst wird vom Land geregelt werden. 

Das Land wird mit der Ärztekammer, den Spitalserhaltern 

und den Rettungsorganisationen die erforderlichen Verein­

barungen schließen. 

Die Wartung und Betreuung der medizinischen Ausrüstung 

der Hubschrauber umfaßt alle Tätigkeiten, die für das Funk­

tionieren dieser Anlagen erforderlich sind, wie Nachfüllen 

des Sauerstoffes, Desinfizieren und Reinigen der Ausrüstung 

und des Innenraumes der Hubschrauber u. ä. 
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5 Z 4 • 

Die orm der Aufzeichnungen Uber die Hilfeleistungen und 

die tung nach rettungstechnischen Kriterien wird im Ein-

vernehmen zwischen dem Bundesministerium fUr Gesundheit und 

Umweltsch tz und dem Amt der Landesregierung festgelegt werden. 

Z 5. 

Das die Beistellung von Bergungsspezialisten 

insbesond re mit der Landesleitung des Österreichischen Berg­

rettungsd enstes und mit dem Landesfeuerwehrverband regeln. 

Beistellung soll im Bedarfsfalle von der Flugein­

satzstell bzw. vom Bundesheer bei den jeweiligen Organisationen 

angesproc en werden können. 

Das 

einsatzst 

Hubschrau 

einricht 

die Koste 

a) 

b) 

c) 

auf 

als Rese 

stellen 

6 Abs. 1 

wird bereits bestehende Einrichtungen der Flug­

Graz, einen weiteren Hubschrauber als Reserve­

das Fernmeldenetz der Exekutive, Werkstätten­

gen, die Logistik u. ä. beistellen und darüber hinaus 

fUr folgende Bereiche aufbringen: 

schaffung eines Rettungshubschraubers fUr den Raum 

az mit der erforderlichen AusrsUtung, 

bschrauber-Betriebskosten fUr den Rettungshubschrauber 

der Ersatzhubschrauber, 

rsonalkosten fUr den Flugbetrieb und den technischen 

rieb sowie die Verwaltungserfordernisse. 

Y wird bereits bestehende Anlagen und Einrichtungen 

itärflugplatz Aigen/E. , einen Militärhubschrauber 

�Hubschrauber, Werkstätteneinrichtungen u. ä. bei-

darüber hinaus die Kosten fUr folgende Bereiche 

a) eines Militärhubschraubers mit der erforder­

li hen medizinischen und rettungstechnischen Ausrüstung, 

b) 

c) 

schrauber-Betriebskosten fUr den Rettungshubschrauber 

den Ersatzhubschrauber, 

sonalkosten fUr den Flugbetrieb und den technischen 

rieb sowie die Verwaltungserfordernisse. 
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Zu Art. I § 6 Abs. 2. 

In privatrechtlichen Verträgen zwischen der Republik 

Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres, 

und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­

träger sowie zwischen der Republik Österreich und dem Öster­

reichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) sowie 

dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) , die 

unmittelbar nach dem Abschluß der Vereinbarung unterzeich.�et 

werden sollen, werden Kostenbeiträge für den Betrieb der 

Rettungshubschrauber vereinbart werden. 

Diese Kostenbeiträge und die Kostenersätze sonstiger 

Kostenträger sollen den Sachaufwand für die Rettungshubschrau­

ber decken. 

Die Kostenbeiträge werden den Sozialversicherungsträgern 

und sonstigen Kostenträgern auch für Einsätze der Militärhub­

schrauber vom Bundesministerium für Inneres vorgeschrieben 

und vereinnahmt werden. 

Zu Art. I § 7. 

gen: 

Das Land wird die Kosten für folgende Bereiche aufbrin-

a) Beistellung und Betrieb von zwei Rettungsleitstellen, 

b) Schaffung der Stationierungsvoraussetzungen für die 

Rettungshubschrauber mit Betankungs- und Bodenge­

räten, 

c) Beistellung der Ärzte und Sanitäter sowie die Wartung 

und Betreuung der medizinischen Ausrüstung der Hub­

schrauber, 

d) Ergänzung der Medikamente und des Sanitätsmaterials, 

e) Führung der Aufzeichnungen über alle Hilfeleistungen 

und Auswertung nach rettungstechnischen Kriterien, 

f) Beistellung von Bergungsspezialisten im Bedarfsfalle. 

• 
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